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X Beschlussvorlage  O Diskussionsgrundlage  O Informationsvorlage* 
 *ausschließlich zur Information, ohne Diskussion 

Eingereicht von: (Erstellt von:) Pütsch (Steinmetz) 

Beratendes Gremium: Mitgliederversammlung 

Beschlussfassung durch: Mitgliederversammlung 

Gegenstand der Vorlage: 

Information über den aktuellen Stand der geplanten Gründung einer gemeinsamen Chorjugend 
Baden-Württemberg (CJBW) sowie Einordnung der offenen Fragestellungen und 
Grundsatzbeschluss zur Mitgründung einer gemeinsamen Chorjugend Baden-Württemberg 
(CJBW) 

.  

Sachverhalt: 
Die im Landesmusikverband Baden-Württemberg vertretenen Chorverbände 
– der Baden-Württembergische Sängerbund (BWSB), 
– der Badische Chorverband (BCV), 
– der Schwäbische Chorverband (SCV) sowie 
– der Verband Deutscher Konzertchöre – Landesverband Baden-Württemberg (VdKC BW) 
haben eine gemeinsame Absichtserklärung zur Gründung einer Chorjugend Baden-Württemberg 
(CJBW) erarbeitet. 

Die Chorjugend Baden-Württemberg soll künftig als landesweite Begegnungsplattform und 
eigenständige Interessenvertretung für singende Kinder und Jugendliche im Land fungieren. Zu ihren 
wesentlichen Aufgaben zählen insbesondere: 

• die inhaltliche und strukturelle Vertretung der Interessen von Kinder- und Jugendchören, 
• Beratung und Unterstützung der Chöre im Alltag der Kinder- und Jugendchorarbeit, 
• Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs- und Veranstaltungsangeboten, 
• Sicherstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Standards zum Kindeswohl. 

 
Die CJBW ist als operativ eigenständige Organisation konzipiert. 
Die bestehenden Landes- und Regionalverbände bleiben strukturell und organisatorisch 



DS031a-M-20260510-Chorjugend-BW.docx 

Mitgliederversammlung:  10.05.2026 
 

 
 

 

TOP 11: Chorjugend Baden-Württemberg (CJBW) 

 

 

 

 
Seite 2 von 4 

 

BADISCHER 

CHORVERBAND E. V. 

eingebunden, ziehen sich jedoch perspektivisch aus der operativen Kinder- und Jugendchorarbeit 
zurück. 

Die Mitgliedschaft der Kinder- und Jugendchöre soll über eine satzungsrechtlich abgesicherte 
automatische Mitgliedschaft („geborene Mitgliedschaft“) erfolgen. 

Das Präsidium des Badischen Chorverbandes hat sich intensiv mit der geplanten Gründung befasst 
und empfiehlt der Mitgliederversammlung, einen Grundsatzbeschluss zur Mitgründung der 
Chorjugend Baden-Württemberg zu fassen. 
Weitergehende Detailregelungen (insbesondere zu Satzung, Beitragsordnung, Finanzierung und 
Organisation) sollen auf dieser Grundlage weiter ausgearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt den 
zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die geplante Gründung der Chorjugend Baden-Württemberg (CJBW) ist mit finanziellen Auswirkungen 
verbunden. 

Das derzeit vorgesehene Finanzierungsmodell umfasst insbesondere: 

• einen Beitrag von 3,30 € pro Kind/Jugendlichem (einschließlich Durchlaufposten), 
aufgeschlüsselt:  
1,43 € Beitrag CJBW 
1,20 € Beitrag DCJ 
0,30 € Beitragserhöhung DCJ (ab 01.01.2027, Beschluss Mitgliederversammlung DCJ, 11.-12.04.2026) 
0,37 € Versicherungen 
= 3,30 € pro Kind/Jugendlichem 

• eine Beteiligung der Landesverbände an einem jährlichen Finanzierungsvolumen 
(Planungsgröße), 

• eine anteilige Finanzierung durch die großen Verbände in relevanter Größenordnung, 
• sowie eine schrittweise Überführung bestehender Mittel und Strukturen in die neue 

Organisation. 

Für den Badischen Chorverband ergibt sich nach derzeitiger Einschätzung: 

• die Finanzierung der geplanten Struktur ist grundsätzlich darstellbar, 
• es ist keine zusätzliche Belastung der Erwachsenenchöre über das bereits geplante Maß hinaus 

zu erwarten, 
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• zugleich geht die Gründung der CJBW mit einer Umstrukturierung bestehender Finanzflüsse und 
Zuständigkeiten einher. 

Die konkreten finanziellen Verpflichtungen des Verbandes ergeben sich erst aus den noch zu 
beschließenden Detailregelungen, insbesondere aus: 

• der Beitragsordnung, 
• der endgültigen Finanzierungsvereinbarung zwischen den Verbänden, 
• sowie den Gründungs- und Satzungsunterlagen der CJBW. 

Diese Entscheidungen sind Gegenstand gesonderter Beschlüsse 

 

Vorgeschlagener Beschluss 

Die Mitgliederversammlung des Badischen Chorverbandes e. V. 

1. begrüßt die Initiative zur Gründung einer gemeinsamen Chorjugend Baden-Württemberg (CJBW) 
als wichtigen Schritt zur nachhaltigen Stärkung der Kinder- und Jugendchorarbeit im Land, 

2. spricht sich grundsätzlich für die Mitgründung der Chorjugend Baden-Württemberg aus und 
erklärt die Bereitschaft des Badischen Chorverbandes, sich aktiv an deren Aufbau und 
Weiterentwicklungzu beteiligen, 

3. unterstützt das Ziel, die Interessen singender Kinder und Jugendlicher künftig in einer 
eigenständigen, landesweit sichtbaren und wirksamen Struktur zu bündeln, 

4. stellt fest, dass die Gründung der CJBW eine strategische Weiterentwicklung der bisherigen 
Jugendstrukturen darstellt und neue Chancen insbesondere in den Bereichen 

o Interessenvertretung, 
o Förderung, 
o Qualifizierung sowie 
o Beteiligung junger Menschen eröffnet, 

5. nimmt zur Kenntnis, dass die Gründung der Chorjugend Baden-Württemberg mit finanziellen 
Auswirkungen verbunden ist, deren Finanzierung nach aktueller Einschätzung grundsätzlich 
darstellbar ist und keine zusätzliche Belastung der Erwachsenenchöre über das bereits geplante 
Maß hinaus erwarten lässt, 

6. stellt fest, dass die für die Gründung der Chorjugend Baden-Württemberg erforderlichen 
organisatorischen, satzungsrechtlichen und finanziellen Regelungen ausgearbeitet wurden 
und der Mitgliederversammlung in den nachfolgenden Tagesordnungspunkten zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden, 
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7. beschließt, dass der vorliegende Grundsatzbeschluss die verbindliche Grundlage für die Beratung 
und Beschlussfassung der nachfolgenden Einzelbeschlüsse zur Gründung der Chorjugend 
Baden-Württemberg bildet. 

8. Das Präsidium des BCV wird beauftragt, im Einvernehmen mit den anderen Landesverbänden 
den BCV-Vertreter im CJBW-Vorstand zu benennen. 

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass auch die weiteren beteiligten Chorverbände die jeweils 
erforderlichen Beschlüsse zur gemeinsamen Gründung der Chorjugend Baden-Württemberg fassen. 

 

Anlagen 
• Absichtserklärung zur Gründung der Chorjugend Baden-Württemberg 

• Präsentation Chorjugend Baden-Württemberg 
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